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geben zu werden.82

Nicht hochschuleigen, aber personell eng verknüpft stehen daneben die Kar-
marsch-Denkmünze (Medaille), die von der Hannoverschen Hochschulgemein-
schaft – der heutigen Leibniz Universitätsgesellschaft Hannover e. V. – verliehen,
indessen in der fraglichen Zeit nicht entzogen worden ist. Hinsichtlich einer Vor-
wirkung aus hier relevanten Gründen, wonach – noch intern gebliebene – Verlei-
hungsvorschläge nicht zum Zuge gekommen sein könnten, ist nichts bekannt.83

Um möglichen Irritationen zu begegnen, sei vorsorglich noch die (inzwischen auf-
gegebene) Franzius-Medaille erwähnt.84 Sie ging nicht etwa vom hiesigen Franzi-
us-Institut aus, will vielmehr laut Satzung die Erinnerung an den Bremer Wasser-
bauer Ludwig Franzius wahren und wurde seit 1928 von der Siemens-Ring-Stif-
tung „für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete des Wasserbaus“ an Studie-
rende aller deutschen Hochschulen vergeben, worauf nicht näher einzugehen ist.

– Hochschuleigene Ehrengeschenke und Preisverleihungen sind in der fraglichen
Zeit nicht ersichtlich, so dass sich die Frage nach Beeinträchtigungen nicht stellt. 

– Auch sind Benennungen mit Beeinträchtigungscharakter nicht feststellbar. Eine
solche Namensentscheidung erfolgte, nicht grundsätzlich anders als heute, seitens
des Staats im Einvernehmen oder Benehmen mit der TH. So kam es zur Benen-
nung des Franzius-Instituts 1936 auf Anordnung des Reichserziehungsministers
durch den Rektor unmittelbar nach Ableben des Geehrten.85

7. Ergänzungen durch den Nachtrag vom 16. Oktober 2013

Die im Zuge weiterer Untersuchungen ermittelten Namen sind in der Liste unter Rz
12 dieses Berichtes enthalten. Folgende inhaltliche Ergänzungen sind hinzugekommen:

Zu 3.:
a) Privatdoze nte n, Le hrbe auftrag te , As s is te nte n86

PD Krug, Willi (P)

II. Materielle Seite
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PD Lutz, Friedrich (P)
Hinsichtlich der unter Rz 26 gebrachten Anmerkungen zu 3 a) ist der letztgenannte
Fall insoweit exemplarisch zu nennen, als er auch für die TH Hannover die bekannte
Tatsache belegt, dass es an den deutschen Universitäten ab 1933 zur Selbstenthaup-
tung gekommen ist. Denn obgleich vielversprechender Wirtschaftswissenschaftler
kam Friedrich Lutz (1901–1975), der als Eucken-Schüler der ordoliberalen Schule zu-
zurechnen ist und sich 1932 habilitierte, an der TH Hannover im Herbst 1937 nicht
auf die Berufungsliste für die Besetzung des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre. Die
vom damaligen Rektor bemerkenswerterweise noch vor einer Fachbegutachtung „zu-
nächst mündlich eingeholten Gutachten hinsichtlich der politischen Beurteilung“ wa-
ren laut seinem Schreiben an das Ministerium nämlich derart, dass man vom weiteren
Gutachtenverfahren absah.87 Lutz, der noch 1937 Rockefeller-Stipendiat wird, emi-
griert nunmehr in die Vereinigten Staaten. Bis 1952 Professor an der Princeton-Uni-
versität, ab 1953 an der Universität Zürich, wird er zu einem der führenden Zins- und
Geldtheoretiker sowie Währungsspezialisten mit international wie national vielfachen
Beratungsaktivitäten.88

b) S tudie re nde  (Nic htzulas s ung , Re le g ie rung , S tigmatis ie rung , Übe rwa-
c hung )
Führer, Otto (R)
Kempf, Johannes (P)
Kirchhof, Franz (S)
Kröning, Willy Karl (P)
Lilienfeld, Werner (R)
Nezval, Ladislav (R)
Ostermeyer, Günter (S)
Roeder, Wolfgang (R)
Rubo, Ernst (R)
Sander, Helmut (R)
Scharlibbe, Otto (P)
Siepmann, Harald (R)
Spangenthal, Hans-Friedrich (R)

Hinsichtlich der im Bericht unter Rz 29 ff. gebrachten Anmerkungen zu 3 b) ist an-
zufügen, dass in mehreren Fällen nach nicht unerheblichem Rechercheaufwand eine
Aufnahme in die Reihe der Vorgenannten auszuscheiden hatte, weil trotz gewissen ers-

87 Vgl. Jung: Voll Begeisterung, S. 133.
88 Vgl. Verena Veit-Bachmann: Lutz, Friedrich August, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 15: Locherer–Malt-

za(h)n, Berlin 1987, S. 565–567.

83 Vgl. insgesamt Rainer Ertel: Die Träger der Karmarsch-Denkmünze 1925 bis 2011. Ein Streifzug durch
die deutsche Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte, Hannover 2011.

84 Vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung 48/1928, S. 11; ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 10/85, Nr. 234.
85 Vgl. N. N.: Trauerfeier für Otto Franzius, in: Hannoverscher Kurier vom 2. April 1936.
86 Ein weiterer Beeinträchtigungsfall durch NS-bedingte Streichung im Berufungsverfahren zur Nachfolge

Carl Dolezalek Mitte 1935 ohne bislang aufklärbare Namensnennung bei Jung: Voll Begeisterung, S. 139
mit Fußnote 284.
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ten Anscheins eine NS-bedingte Beeinträchtigung seitens der TH Hannover letztlich
auszuschließen war.  
Exemplarisch hervorzuheben sind dabei zwei nicht aufgenommene Fälle:

Einmal der Fall des geborenen Stuttgarters Bruno Weinschel (1919–2003). Für ihn war
aufgrund einer Immatrikulationsanfrage in Hannover ausweislich eines im Niedersäch-
sischen Landesarchivs überlieferten Schriftwechsels zwischen dem Rektor und dem Stu-
dentenführer der TH Hannover aus dem Jahr 193789 eine Zulassung zum Studium an
der TH im Rahmen der damaligen Quote für „Nichtarier“ und somit eine „N“-Matri-
kelnummervergabe vorgesehen. Diese kam jedoch offensichtlich und zwar aus unbe-
kannten Gründen nicht zustande, da zu Weinschel kein Eintrag in den zeitgenössischen
Matrikelbüchern nachgewiesen werden konnte. Deshalb war davon auszugehen, dass
Weinschel niemals Student der TH Hannover war. Er ging vielmehr zum Studium der
Elektrotechnik an die TH München und emigrierte von dort um 1940, ohne seine Aus-
bildung abgeschlossen zu haben, in die Vereinigten Staaten, wo er ein Elektrounterneh-
men aufbaute. 1965/66 wurde er zum Ehrendoktor der TU München ernannt.90

Des Weiteren gilt dies für den Fall Paul Thiele (1914–1967), der seit dem Sommer-
semester 1933 Elektrotechnik an der TH Hannover studierte. Nachdem er von der
I. Großen Strafkammer des Landgerichts Kiel durch Urteil vom 2. Februar 1937 „we-
gen versuchten Verbrechens nach § 175a StGB“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wor-
den war,91 wurde er disziplinarrechtlich vom sogenannten Dreierausschuss nach münd-
licher Verhandlung laut Rektormitteilung vom 10. Juni 1937 „mit dauerndem Aus-
schlusse vom Studium an allen deutschen Hochschulen bestraft“.
Hinsichtlich dieses Falles kam die Arbeitsgruppe bei Abwesenheit eines Mitglieds nicht
zu einem einhelligen Ergebnis. Dabei bestand bei allen Beteiligten noch darüber Ein-
mütigkeit, dass das vorerwähnte Urteil weder auf NS-bedingtem Rückwirkungsverstoß
beruht noch bei einem damaligen Strafrahmen bis zu zehn Jahren Zuchthaus ein ex-
orbitantes Strafmaß aufweist. Darüber hinaus kam es zur Divergenz. 
Zwei ihrer Mitglieder befürworten die Feststellung einer NS-bedingten Beeinträchti-
gung, da die zur Bestrafung von Thiele führenden Vorschriften des Strafgesetzbuchs
unter der NS-Herrschaft verschärft worden sind, so dass erst dadurch die Vorausset-
zung seiner Exmatrikulation geschaffen wurde, welche somit in maßgeblichem NS-Zu-
sammenhang stand. Demgegenüber vertreten die zwei anderen Mitglieder die Auffas-
sung, dass es sich bei der Einführung von § 175a Strafgesetzbuch – vorliegend in der
Variante Nr. 3: Missbrauch von Jugendlichen unter 16 Jahren – übrigens auch rechts-
vergleichend nicht um spezifisches NS-Unrecht handele. Dies belege namentlich die
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bislang gerichtlich unbeanstandete Weitergeltung dieser Bestimmung bis heute – in-
zwischen als § 182 Abs. 2 Nr. 1 Strafgesetzbuch („Sexueller Missbrauch von Jugend-
lichen“). Thiele sei damit auch nach der NS-Zeit wegen der begangenen Taten straf-
bar gewesen samt Exmatrikulationsfolge. Diese ergibt sich heute aus § 19 Abs. 6 Satz 1
in Verbindung mit Abs. 5 Nr. 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz. Danach darf
(„kann“) die Exmatrikulation erfolgen. Dieses sogenannte Entscheidungsermessen ist
in der heutigen Praxis der niedersächsischen Immatrikulationsämter bei einem analo-
gen Fall nicht etwa mit dezidiertem Nichteinschreiten verbunden. Vielmehr ergab die
Abfrage zur einschlägigen Praxis des Ermessensgebrauchs bei den Immatrikulations-
ämtern in Niedersachsen insoweit Beachtlichkeit im Sinne eines Einschreitens.92

Da die Befürwortung einer Aufnahme Thieles in die Liste der Beeinträchtigungsbe-
troffenen in förmlicher Abstimmung mit zwei gegen zwei Stimmen keine Mehrheit er-
langte, war der Antrag abgelehnt, wobei sich die beratenden Gäste der Senats-AG eben-
falls gegen den Antrag aussprachen.

III. ANHANG BEISPIELHAFTER NORM-
UND ARCHIVUNTERLAGEN

Anlage 1: Interne Liste der „nichtarischen“ Studenten Sommersemester 1933 (mit
handschriftlichen Nachträgen zum Wintersemester 1933/34)
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 64/81, Nr. 1)

Anlage 2: ME vom 15. April 1937 betr. Erwerb der Doktorwürde durch Juden
deutscher Staatsangehörigkeit
(Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt des
Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und
der Unterrichtsverwaltungen der Länder 3/1937, Amtlicher Teil, S. 224f.)

Anlage 3: Bericht und Vorschlag des Rektors vom 26. August 1938 betr. die Eh-
renbürger Gustav Noske und Max Krone
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 10/85, Nr. 53/1)

Anlage 4: Ersuchen des stud. rer. nat. Klaus Fröhlich vom 25. November 1938 um
Empfehlungsschreiben für die Harvard-Universität und das Massachusetts

91 Urteilsabschrift in ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. 54/512.
92 Auskunft des Immatrikulationsamts der Leibniz Universität Hannover nach elektronischer Rundfrage auch

bei den Immatrikulationsämtern der anderen niedersächsischen Hochschulen vom 25. Februar 2013.
89 NLA Hannover, Hann. 320 IV, Nr. 94.
90 Auskunft des Historischen Archivs der TU München vom 3. und 21. Dezember 2012.
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Institute of Technology zwecks dortiger Fortsetzung seines Studiums
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

Anlage 5: Interne Negativverfügung des Rektors vom 29. November 1938 in der-
selben Angelegenheit
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

Anlage 6: Schreiben des stud. rer. nat. Klaus Fröhlich vom 4. Januar 1939 mit der
Bitte, ihm zwecks Vorlage bei der Harvard-Universität die Bewertung
seiner Diplomvorarbeit mitzuteilen
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

Anlage 7: Zwischenbescheid des Rektors vom 9. Januar 1939 in derselben Ange-
legenheit
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

Anlage 8: Schreiben des Rektors vom 26. August 1943 betr. Bewährung von Pro-
tektoratsangehörigen tschechischen Volkstums
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 10/85, Nr. 192)

Anlage 9: Schreiben des Rektors vom 3. Mai 1946 betr. Politische Bescheinigung
für Herrn Dr.-Ing. Hermann Mewes
(ATIB/UniA Hannover, Hann. 146 A, Acc. 134/81, Nr. S144)

Anlage 10: ME des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 28. April 1947
betr. Entziehung akademischer Grade von Ausgebürgerten
(ATIB/UniA Hannover, Nds. 423, Acc. 11/85, Nr. 149)
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